
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anhang IV 

Bedingungen der Genehmigung(en) für das Inverkehrbringen 



Bedingungen der Genehmigung(en) für das Inverkehrbringen 

Die nationalen zuständigen Behörden stellen, gegebenenfalls koordiniert vom Referenzmitgliedstaat, 
sicher, dass die folgenden Bedingungen von den Inhabern der Genehmigung für das Inverkehrbringen 
erfüllt werden: 

 

Bedingungen 

Die Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen sollten eine 
Mitteilung an die Angehörigen der Heilberufe (DHPC) in 
Übereinstimmung mit den vereinbarten Kernbotschaften in Umlauf 
bringen. 

 

Datum 

Von den Mitgliedstaaten 
nach Beschluss der 
Europäischen Kommission zu 
bestimmen   

 

 


